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 Veröffentlicht am 02.03.1995

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §3;

AsylG 1991 §4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/09/09 93/01/0434 2

Stammrechtssatz

Eine Ausdehnung der Asylgewährung auf den Antragsteller hat zur Voraussetzung, daß dem Ehegatten Asyl gewährt

worden ist, was aber - unabhängig von einem allfälligen Erfolg der ihn betre;enden Beschwerde - im Zeitpunkt der

Erlassung des angefochtenen Bescheides der Fall sein muß.
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